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BARMHERZIGKEIT UND GERECHTIGKEIT
Eckpfeiler kirchlicher Rechtskultur im Spannungsfeld von Gesetz und Liebe1

Kein Tag vergeht, an dem Papst Franziskus nicht die Barmherzigkeit als 
Grundhaltung eines jeden Christen in den Mittelpunkt seiner Verkündi-
gung stellt. Das von ihm ausgerufene Heilige Jahr unter dem Leitwort der 
Barmherzigkeit2 ist auch für den Kirchenrechtler ein Anstoß, über das Ver-
hältnis von Barmherzigkeit und Gerechtigkeit vertiefter nachzudenken. An 
mahnenden Worten, es sich mit der Berufung auf eine unbedingte und un-
begrenzte Barmherzigkeit bei der Rechtsanwendung, der Applikation von 
kirchenrechtlichen Normen, nicht zu leicht zu machen und dabei das Ge-
bot der Gerechtigkeit zu missachten, das für Rechtssicherheit und Gleich-
behandlung vergleichbar gelagerter Fälle sorgt, mangelt es nicht. Beredtes 
Beispiel hierfür ist beispielsweise die Ansprache von Papst Benedikt XVI. 
an die Römische Rota aus dem Jahr 2010.3 Zwar betont Papst Benedikt 
XVI. den Zusammenhang von Liebe (caritas) und Gerechtigkeit (iustitia), 
warnt aber zugleich vor einer zu pastoral motivierten Barmherzigkeit bei 
der Rechtsanwendung: «Liebe ohne Gerechtigkeit ist keine Liebe, sondern 
nur eine Verfälschung, weil die Liebe selbst jene Objektivität verlangt, die 
typisch ist für die Gerechtigkeit und die nicht mit unmenschlicher Kälte 
verwechselt werden darf. Diesbezüglich gilt, was mein ehrwürdiger Vorgän-
ger Johannes Paul II. in seiner feierlichen Ansprache über die Beziehungen 
zwischen Pastoral und Recht festgestellt hat: ‹Der Richter muss sich daher 
immer vor der Gefahr hüten, falsch verstandenes Mitleid zu üben, das zur 
Sentimentalität absinken würde und nur scheinbar pastoral wäre›».4 Grün-
de genug, vertiefter über die kirchenrechtliche Verhältnisbestimmung von 
Barmherzigkeit und Gerechtigkeit nachzudenken.
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Barmherzigkeit und Gerechtigkeit  417

Kirchenrechtsgeschichtliche Hinweise5

Das Rechtsinstitut der aequitas canonica, das auch im CIC von 1983 seinen 
festen Platz6 hat, umgreift rechtsgeschichtlich gut nachweisbar von Anfang 
an die beiden Pole Barmherzigkeit und Gerechtigkeit in ihrer wechselsei-
tigen und nicht einseitig aufl ösbaren Verwobenheit. Für Alger von Lüttich 
(1060–1131)7 gilt der Grundsatz, «daß je nach Situation das Prinzip der 
Barmherzigkeit (die Möglichkeit, in der Anwendung kanonistischer Be-
stimmungen Milde walten zu lassen) oder das der Gerechtigkeit (die strikte 
Durchsetzung disziplinarischer Maßnahmen) Priorität hat».8 Beide zielen 
auf das Heil der Seelen (salus animarum) ab. Gratian kennt diese Konzeption 
und operiert eher im Begriff sfeld von misericordia und rigor. Je nach Fallsi-
tuation, bei der die consideratio discretionis helfen kann, die Umstände des 
Einzelfalles sachgerecht in die konkrete Applikation der Norm einfl ießen 
zu lassen, kann das Pendel bei ihm eher in die Richtung der Barmherzig-
keit, aber auch in die Richtung der Strenge des Gesetzes (aequitas severitas) 
ausschlagen. Nach Gratian verkümmert der Gedanke der Barmherzigkeit 
in der kirchenrechtlichen Fachdiskussion, ehe Heinrich von Segusia (Hos-
tiensis)9 im 13. Jh. die damals wohl gelungenste Synthese von Barmherzig-
keit und Gerechtigkeit im Rechtsinstitut der kanonischen Billigkeit auf den 
Punkt gebracht hat. Er bezeichnet die aequitas canonica als die durch christli-
che Barmherzigkeit gemilderte Gerechtigkeit10, als den Mittelweg zwischen 
rigor und dispensatio.11 Es dauerte lange Zeit, bis Papst Paul VI.12 den von 
Hostiensis aufgezeichneten Zusammenhang von Barmherzigkeit und Ge-
rechtigkeit in seinem Pontifi kat wieder aufgreift. In zahlreichen Ansprachen 
unterstreicht er als Ziel jedweder Normapplikation das Heil der Seelen 
(salus animarum), das in besonderer Weise durch die kanonische Billigkeit 
erreicht werde könne. Es gehe also um eine höhere, bessere Gerechtigkeit, 
die im Regelfall eine milde Normanwendung, in seltenen Fällen durchaus 
aber auch eine Strafverschärfung bewirken (aequitas severitas) könne.13

Das Verhältnis von Barmherzigkeit und Recht/Gerechtigkeit

Nicht wenige Zeitgenossen, aber nicht selten auch Kirchenrechtler, be-
schleicht ein klammes Gefühl, wenn die Rede auf die unbedingte Barm-
herzigkeit Gottes und damit auch der Kirche kommt. Verhöhnt sie nicht 
die Opfer, die unter die Räder gekommen sind, wenn den Tätern vor-
behaltlos vergeben wird? Führt ein gedankenloses Barmherzig-Sein nicht 
zu Willkür und zur Schwächung des Gemeinwesens, in dem Grundrech-
te nichts mehr gelten, weil ja die Barmherzigkeit regiert? Ist es nicht ein 
Kennzeichen einer demokratisch legitimierten Rechtskultur eines Landes, 
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dass jede und jeder gleich vor dem Gesetz ist und von daher gerecht be-
handelt wird, ohne Mitleidsbonus? Nicht zuletzt der Vorwurf des von oben 
herab gnädig daherkommenden Paternalismus wiegt schwer, der die Kleri-
ker der Kirche je nach Gutdünken und persönlichem Geschmack und wie 
es ihnen behage, den Sündern einmal barmherzig, dann aber auch genau-
so gnadenlos begegnen lässt. Lassen sich Gerechtigkeit und Barmherzigkeit 
überhaupt zusammen denken, wenn Kirchenrecht Recht bleiben soll und 
nicht ein abgehalfterter Werkzeugkasten, der je nach Laune mal ernst und 
doch meistens nicht für relevant gehalten wird? Und dies zudem in der rö-
misch-katholischen Kirche, die weder Gewaltenteilung noch eine wirklich 
funktionierende und tatsächlich gewollte gerichtliche Kontrolle von Akten 
kirchlicher Entscheidungsträger, zumeist Kleriker, kennt?

Die Antworten der eher biblisch und systematisch denkenden und ar-
beitenden Theologinnen und Theologen auf diese kritischen Fragen und 
Einwände sind ebenso klar und deutlich: Gottes Gerechtigkeit ist mehr als 
das allzu menschliche Kalkül, Heil und Segen nur dann zu erfahren, wenn 
man sich brav und sittsam an die Gesetze hält. Ist es nicht der theologi-
sche Quantensprung schlechthin, dass Paulus im Galater- und Römerbrief 
aus seiner tiefen Glaubenserfahrung von Tod und Auferstehung Jesu Christi 
die Gerechtigkeit Gottes als Freispruch Gottes zum Leben erfährt?14 Got-
tes Gerechtigkeit ist dann nicht strafende, sondern gerecht machende Ge-
rechtigkeit ohne Vorleistung, die dem ungeschuldet zuteilwird (gratia gratis 
data), der an Christus glaubt. Sie rechtfertigt aus Gnade. «So begründet die 
Botschaft von der durch den Glauben geschenkten neuen Gerechtigkeit 
die christliche Freiheit (Gal 5, 1.13).»15 Gottes größere Gerechtigkeit ist so-
mit seine in Jesus Christus geoff enbarte größere Barmherzigkeit, geschenkt 
und nicht durch Gesetzeswerke erzwungen und entsprechend belohnt. Die 
Barmherzigkeit muss daher von Gottes Allmacht gedacht und somit die 
christlich verstandene Gerechtigkeit Gottes von der Barmherzigkeit Gottes 
her ausgelegt werden.16 Hier kommt ein Gedanke von Thomas von Aquin 
ins Spiel, der fasziniert. Nach ihm hebt die Barmherzigkeit die Gerechtig-
keit nicht auf, sondern erfüllt und übertriff t sie, bringt sie, wenn man so 
will, zu ihrem eigentlichen, von Christus her gedachten Ziel.17 In seinem 
Kommentar zum Matthäusevangelium bringt Thomas von Aquin diesen 
Zusammenhang unübertroff en auf den Punkt: Gerechtigkeit ohne Barm-
herzigkeit ist Grausamkeit, Barmherzigkeit ohne Gerechtigkeit ist die Mut-
ter der Aufl ösung aller Dinge.18 Die Pointe dieser Kommentierung ist darin 
zu sehen, dass Thomas von Aquin trotz der göttlich verstandenen Barmher-
zigkeit nicht die Gerechtigkeitsdimension ausblendet, auch in ihrer zutiefst 
rechtlich-ordnenden und Sicherheit gebenden Funktion. Aktuell versucht 
auch Papst Franziskus diese Balance zu halten, wenn er etwa in seiner Bulle 
zur Ausrufung des Heiligen Jahres betont: 
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Wenn Gott bei der Gerechtigkeit stehen bliebe, dann wäre er nicht mehr Gott, 
sondern vielmehr wie die Menschen, die die Beachtung des Gesetzes einfordern. 
Die Gerechtigkeit alleine genügt nicht und die Erfahrung lehrt uns, dass wer nur an 
sie appelliert, Gefahr läuft, sie sogar zu zerstören. Darum überbietet Gott die Ge-
rechtigkeit mit der Barmherzigkeit und der Vergebung. Das bedeutet keinesfalls, die 
Gerechtigkeit unterzubewerten oder sie überfl üssig zu machen. Ganz im Gegenteil. 
Wer einen Fehler begeht, muss die Strafe verbüßen. Aber dies ist nicht der End-
punkt, sondern der Anfang der Bekehrung, in der man dann die Zärtlichkeit der 
Vergebung erfährt. Gott lehnt die Gerechtigkeit nicht ab. Er stellt sie aber in einen 
größeren Zusammenhang und geht über sie hinaus, so dass man die Liebe erfährt, 
die die Grundlage der wahren Gerechtigkeit ist.19

Kirchenrecht und Barmherzigkeit – wie geht das zusammen?

Im Unterschied zu den Kirchen des Ostens, die aus den frühen Anfängen 
den Gedanken der Oikonomia20, der Nachahmung der göttlichen Barm-
herzigkeit in der Person des Bischofs, der als guter Hausverwalter (oikono-
mos) verstanden wird, bewahrt und bis in die heutige Rechtspraxis tradiert 
haben, fällt es im lateinischen Kirchenrecht nicht leicht, die Forderung nach 
einer größeren Gerechtigkeit im Sinne der Barmherzigkeit in der Appli-
kation der kirchenrechtlichen Normen umsetzen zu können. Zu häufi g 
dominiert ein normpositivistisches und Hermeneutik-resistentes Rechts-
verständnis, nachdem es – sicherlich verkürzt gesprochen – ausreiche, die 
einschlägige rechtliche Norm zu kennen, um sie dann wie in einem stan-
dardisierten Prozess in Form der Subsumtion über den zu entscheidenden 
Sachverhalt beispielsweise in einem Urteil oder Verwaltungsakt zu stülpen, 
an dessen Ende die Lösung des Falles stehe. Dieses Denken im Modell des 
formallogischen Syllogismus ist bis heute weit in der kirchlichen Recht-
spraxis in Judikatur und Exekutive verbreitet.21

Mit der aequitas canonica (der kanonischen Billigkeit) steht aber ein zen-
trales Rechtsinstitut zur Verfügung, das es ermöglicht, unter Beachtung der 
Normen (Aspekt der Gerechtigkeit) und umfassender Einbeziehung der 
jeweils spezifi schen Umstände des Einzelfalles (Aspekt der Barmherzigkeit, 
unter Umständen aber auch eine strengere Applikation) eine sowohl ge-
rechte als auch barmherzige, also eine prioritär am Heil der Gläubigen in-
teressierte und orientierte Entscheidung zu fällen. Dieser Zusammenhang 
kann am c. 221 § 2 CIC exemplifi ziert werden. In dieser Norm wird den 
Gläubigen das Recht zuerkannt, dass sie, wenn sie von der zuständigen Au-
torität vor Gericht gezogen werden, ein Anrecht auf ein Urteil haben, das 
nach Recht (iuris praeceptis) und Billigkeit (cum aequitate) gefällt (applican-
dis) werden soll. Gesetztes Recht und kanonische Billigkeit sind Grundla-
gen der Urteilsfi ndung. Damit wird der kirchliche Richter verpfl ichtet, bei 
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seiner Urteilsfi ndung einerseits die für den Sachverhalt entscheidungsrele-
vanten Normen heranzuziehen, andererseits mit Hilfe der Billigkeit auch 
die situativen Umstände, die konkret handelnden Personen und weitere 
sachdienliche Gesichtspunkte zu beachten, um beide Ebenen in einem ab-
wägenden Urteil zusammenzuführen.22 Es wird also deutlich, dass die For-
derung nach aequitas canonica auch eine gewisse Grundhaltung des Rich-
ters erfordert, der also sein Wirken ganz im Dienst an den Menschen, der 
Kirche und letztlich dem Heil der Seelen sieht. Er ist gehalten, den Men-
schen durch den Filter der Botschaft des Evangeliums blickend anzuschauen 
und seinem Gegenüber so zu begegnen, dass er dabei nicht vergisst, dass er 
selbst der Barmherzigkeit Gottes bedürftig ist und das vielleicht mehr als je-
der andere. Kirchliches Recht kennt keinen Legalismus und ist sich niemals 
Selbstzweck, wie das Gleichnis von den Jüngern, die am Sabbat Ähren auf 
dem Feld abrissen (Mk 2, 23–27)23, nachdrücklich verdeutlicht. Deshalb gilt 
aber auch, dass der kirchliche Richter, der das Prinzip der aequitas nachläs-
sig oder vorsätzlich verletzt, den betroff enen Personen schweren Schaden 
zufügt, ja sie in ihren Grundrechten verletzt. Der CIC duldet ein solches 
Verhalten nicht und normiert in c. 1457 § 1: «Mit entsprechenden Strafen, 
einschließlich der Absetzung vom Amt, können von der zuständigen Auto-
rität Richter bestraft werden, die, […] vorsätzlich oder grob nachlässig den 
Streitparteien sonstigen Schaden zufügen.»

Die Erwähnung der aequitas canonica in c. 19 CIC, der mit c. 20 CIC/1917 
eine Vorläufernorm aufweist, greift das Thema der fehlenden Norm auf, 
wenn ein rechtlich zu beurteilender Sachverhalt entschieden werden muss. 
Es geht also um die Ausfüllung von Rechtslücken. Damit gibt der päpstliche 
Gesetzgeber zu erkennen, dass die Vorstellung von einem perfekten, alle nur 
denkbaren Sachverhalte abbildenden Gesetzbuches, eine Illusion ist. Um 
der Gerechtigkeit willen bedarf es der Ausfüllung von Gesetzeslücken durch 
Einbeziehung der kanonischen Billigkeit, damit eine Entscheidung der Kir-
che eine valide Rechtsgrundlage hat und nicht zur Willkürjustiz mutiert. 
Sie fungiert als modus iudicandi, d.h. als Rechtsinstitut zur Konkretisierung 
der ermittelten Rechtsprinzipien (allgemeine Rechtsprinzipien nach c. 19 
CIC) im Hinblick auf den zu entscheidenden Fall, für den eine kirchen-
rechtliche Norm fehlt. Mit dem qualifi zierenden Stichwort «canonica» wird 
aber auch deutlich, dass es um eine zu ermittelnde Norm geht, die sich 
harmonisch in das bestehende Normensystem des Codex einbinden lassen 
muss.24

An sprichwörtlich prominenter Stelle, nämlich im letzten Kanon des 
kirchlichen Gesetzbuches, kommt die kanonische Billigkeit im c. 175225 
CIC in einem Atemzug mit der salus animarum, dem Heil der Seelen, zur 
Sprache. Dieser Kanon, der materiell rechtlich den Abschluss der Normen 
zum Verwaltungsverfahren über die Versetzung von Pfarrern bildet, weitet 
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mit seiner Bezugnahme auf die salus animarum, die immer das höchste Ge-
setz der Kirche sein soll, die Perspektive und fi xiert rechtsverbindlich die 
Heilsbezogenheit allen kirchenrechtlichen Handelns in der Kirche.26 Damit 
wird der 3. Leitlinie zur Codexreform27 aus dem Jahr 1967 entsprochen, 
die von der kanonischen Billigkeit als dem Rechtsprinzip gesprochen hat, 
das allen Rechtsanwendern in der Kirche zur Verfügung stehe, um norm- 
und heilsbezogen eine sachgerechte Entscheidung zu treff en. Trotz der nicht 
selten anzutreff enden Bezugnahme auf diesen Schlusskanon in bischöfl i-
chen Äußerungen, wenn sie sich zur Heilsdimension des Kirchenrechts äu-
ßern28, ist diese Norm bisher in ihrer fundamentalen rechtsmethodischen 
und rechtstheologischen Bedeutung für das Kirchenrecht im Spannungsfeld 
von Gerechtigkeit und Barmherzigkeit kaum erkannt und promoviert wor-
den.29 Es geht also um gerechte Entscheidungen im Einzelfall, bei denen 
adäquat die spezifi schen Umstände sachgerecht in den Applikationsprozess 
eingebunden werden, damit sach- und rechtgemäß unter der Maßgabe der 
Heilsperspektive ein menschengerechtes Urteil gefällt werden kann. Wer in 
diesem Kontext die Barmherzigkeit als Postulat der Rechtsfi ndung einfor-
dert, intendiert nicht eine billige, gar süße, paternalistisch-klerikal huldvoll 
gewährte willkürliche Gnadenhandlung, die von der Geltung der einschlä-
gigen kirchenrechtlichen Norm absieht, sondern handelt klug. Ziel muss 
sein «den objektiven Sinn des Rechts in einer oft komplexen konkreten 
Situation sinngemäß so anzuwenden, dass es in der gegebenen Situation 
wirklich recht und billig ist. Es geht also nicht um eine willkürliche Um-
interpretation, sondern darum, den Sinn des objektiven Rechts sach- und 
situationsgerecht zur Geltung zu bringen.»30 Ebenso wenig geht es um den 
gerissenen, cleveren, listigen Rechtsanwender, sondern mit Thomas von 
Aquin um den, der in der Lage ist, klug Norm und zu bewertenden Sach-
verhalt aufeinander zu beziehen und Klugheit ist, so der Aquinate unter Be-
zug auf Aristoteles, nichts anderes als die «recta ratio agibilium»31. Es kommt 
daher nicht von ungefähr, dass es nicht Juriszienz, sondern Jurisprudenz 
heißt.

Ausblick

Man wird nicht behaupten können, dass es um die Dimension der Barm-
herzigkeit im Kirchenrecht, vielleicht überhaupt um die Bedeutung des 
Kirchenrechts im Leben der Kirche gut bestellt ist. Daran ist sicherlich auch 
die fachinterne Diskussion und Lagerbildung in der Kirchenrechtswissen-
schaft nicht unschuldig. Die Spannbreite im kanonistischen Normverständ-
nis schwankt von extrem normpositivistisch determinierten Ansätzen der 
sog. «korrekten Kanonistik»32 bis hin zu solchen, die letztlich Kirchenrecht 
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aufl ösen in eine Inszenierung des Faches als theologische Disziplin mit 
theologischer Methode und dabei Gefahr laufen, in nicht ausreichender 
Weise die rechtliche Dimension dieses Faches zu beachten.33 Gerechtigkeit 
und Barmherzigkeit können aber nur zusammen gedacht werden, weil sie 
beide dem Richterhandeln Gottes entsprechen, von dem Jesus Christus in 
vielen Bildern und Gleichnissen seinen Jüngerinnen und Jüngern erzählt. 
Der kirchliche Richter muss daher ein gerechter und barmherziger Richter 
sein, ja einen unbarmherzigen iudex iustus kann es mithin gar nicht geben, 
denn dies wäre eine contradictio in se. So ist die Forderung des Papstes nach 
Barmherzigkeit in der Rechtsprechung eher eine Selbstverständlichkeit, die 
sich schon aus dem Christ-Sein selbst ergibt, und keine Revolution. Die 
immer kontingent bleibende Dimension der Gerechtigkeit der kirchlichen 
Rechtsfi ndung fi ndet also ihre Erfüllung in der Barmherzigkeit, die dem 
biblischen Wort entspricht, die Wahrheit in der Liebe zu tun (Eph 4, 15).
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ABSTRACT

Merci and Justice as Cornerstones of Canon Law. A persistent emphasis on the Christian virtue of mercy 
has since the beginning of his pontifi cate constituted the pivotal term of Pope Francis‘ magisterium – 
and criticism has soon been raised, pointing at confl icts between the aspect of mercy on one side and 
that of justice on the other. These seemingly controversial rationes agendi are joined and reconciled 
in the principle of canonical equity, which must always be served if canon law is rightly to be applied 
according to its fi rst and foremost purpose: the salvation of the souls (c. 1752 CIC).
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